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Statistik der Jahresabschlüsse kaufmännisch  buchender 
öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen für 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2 
( öffentliche Rechtsform, zum Beispiel Eigenbetriebe, Anstalten 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Statistik der Jahresabschlüsse kaufmännisch buchender öffentlicher Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen wird jährlich als Vollerhebung vom Statis-
tischen  Bundes amt sowie von den Statistischen Ämtern der Länder durch-
geführt. Die Statistik liefert notwendige Informationen über die Finanzen der 
 öffentlichen Wirtschaft als  Grundlage der Wirtschaftspolitik auf nationaler 
und internationaler Ebene. Den Unternehmen und ihren Verbänden vermit-
telt sie  Aufschlüsse über Struktur und Umfang des in den  Jahresabschlüssen 
dargestellten  Vermögens. Die Daten dieser Statistik sind  Grundlage für die 
Volkswirtschaft lichen Gesamtrechnungen und für die Gesamtdarstellung 
 öffentlicher  Finanzen im Rahmen der Finanzstatistik.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz (F P Stat G) in Ver-
bindung mit dem B Stat G und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) DS-GVO. Erhoben 
werden die Angaben zu § 3  Absatz 7 Nummer 4 F P Stat G. Die Aus kunftspflicht er-

mit § 15 B Stat G. Danach sind die  Leitungen der Erhebungseinheiten oder die 
für das Rechnungswesen  zustän digen Stellen oder, sofern die Angaben bei die-
sen Stellen nicht erlangt werden können, die  Träger dieser Erhebungsein heiten 
auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben öffentlicher Verwal tung 
wahr nehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, 
 verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen 
Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten  Verfahren für 
den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach  Absprache 
mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder 
angehalten werden.

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
 
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß erteilt,

 entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

 entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
 Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
finden Sie unter  https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter  https://eur-lex.europa.eu/.



JABSeite 2

 freiwillig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
zuständige  statistische Amt (bei dezentral durch die Statistischen Ämter der 
Länder durchzuführenden Erhebungen) bzw. das Statistische Bundesamt (bei 
zentral durch das Statistische Bundesamt durchzuführenden Erhebungen). 

 
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 B Stat G.

Hilfsmerkmale, Identnummer, laufende Nummern/Ordnungsnummern, 
 Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift der Erhebungseinheit, Name und Telefonnummern oder 
 E-Mail-Adressen der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind 
Hilfsmerk male, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung 
dienen. In den Daten sätzen mit den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfs-

-
bungsmerkmalen werden solange  verarbeitet und gespeichert, wie dies für die 
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden für 
statistische Verwendungszwecke (Unternehmensregister, Statistikregister) 

registergesetz). Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der 
in die Erhebung einbezogenen Einheiten sowie der rationellen Aufbereitung 
und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer 
darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 
30 Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

hinausgehenden Angaben.
 
diejenigen Unternehmen und Einrichtungen, die die Angaben der in die 
 Erhebung einbezogenen Berichtsstellen übermitteln. Sie dient der Sicher-
stellung der rationellen Erhebung und Aufbereitung.

 Die verwendete Berichtsstellennummer ist eine frei vergebene laufende 
Nummer. Sie dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen 
Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung.

Diese Ordnungsnummern dürfen zusammen mit der  Identifikationsnummer 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

 eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O wider-
sprechen. 

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen  Verantwortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
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erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz


